
Vertretungsplan kurzfristige Änderung
Beitrag von „Ehefrau“ vom 17. September 2015 07:53

Hallo zusammen,
gibt es eine Regelung, wieviel Vorlauf gegeben sein muss für eine Änderung auf dem
Vertretungsplan? (zB. Besprechung oder Vertretungsstd.?).
ZB. Der Stundenplan gibt her, dass ein Lehrer dienstag die erste Schulstunde "frei" hat. Die
Ehefrau ist noch arbeiten, der Mann bringt die Kinder in den Kindergarten.
Einen Tag vorher wird kurzfristig eine Besprechung auf diese Zeit, Dienstag, 1. Stunde gelegt
(oder eine Vertretungsstd.). Besteht hier die Pflicht für den Lehrer, diese Stunde für die Schule
zu erbringen, oder hat er ein Recht darauf, zB drei Tage vorher eine Änderung bekannt zu
bekommen?
Danke für gute Antworten im Voraus.
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